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Vorab etwas Grundsätzliches: 



 
 
Das Ehrenamt wird ausgeführt im Auftrag der Caritas. Die Ehrenamtlichen sind über 
die Caritas während ihrer Tätigkeiten versichert. 
 
Bitte auf den Gesundheitsschutz achten: Den eigenen Impfschutz kontrollieren und 
ggf. erneuen lassen. 
 
Der Stadt Waltrop muss ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden, das 
kostenfrei beim Bürgerbüro beantragt werden kann. Ansprechpartner und weitere 
Infos: Matthias Bitter (matthiasbitter@web.de) 
 
 
Abgrenzung der Aufgaben Stadt / Ehrenamtliche 
 
Stadt: Grundversorgung und geregelte Unterbringung, d.h.: 
 

• Leistungsgewährung 
• Ausübung der Beratungspflicht 
• Entscheidung über die Unterbringung 
• Instandhaltung und Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte 
• Entscheidung über den Einsatz zu gemeinnütziger Tätigkeit 
• Ausübung des Hausrechtes 
• Entscheidung über mögliche Sanktionen 

 
 
Ehrenamtliche: Unterstützung im Alltag und Förderung der Integration, d.h.: 
 

• „ Willkommenskultur“ 
• Unterstützung bei Ämter- und Behördengängen 
• Information und Unterstützung im Alltag 
• Integrationsunterstützung ( Deutschunterricht, Freizeitaktivitäten) 
• Öffentlichkeitsarbeit,  
• Kooperation und Kommunikation mit anderen Netzwerken und Gremien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankommen 



 
1. Begrüßung/Erstkontakt 
 
2. Kontaktdatenaustausch: Namen, Handynummern, Orte und Zeiten der 

Erreichbarkeit, Sprechstunde der Hauspaten 
 

3. Erstversorgung mit Zuweisung des Zimmers, Hausrat, Bettzeug, erfolgt durch 
die HausmeisterInnen der Unterkunft. Kontrolle der Erstausstattung (ist alles 
komplett und funktioniert?) Wenn nicht: Hausmeister informieren! Eine 
Ergänzung zum Hausrat wird von den Hauspaten bei der Begrüßung 
überreicht (Willkommenskiste).  

 
4. Teilnahme am Deutschkurs erwünscht? 

 Anmelden bei Maria Gaida-Greger  
 

5. Wird ein Fahrrad benötigt?  
Anmelden bei Maria Gaida-Greger  

 
6. Aufnahme der Daten mit Hilfe der vorbereiteten Liste und Weiterleitung an 

Andreas Heptner  Er meldet dem BAMF die neue Adresse.Tipp: Bewohner 
nach Papieren fragen, Daten übernehmen, insbesondere wichtig ist das 
Aktenzeichen 

 
7. Anmeldung beim Einwohnermeldeamt (läuft in der Regel automatisch, 

Kontrolle besser) 
 

• Wenn das Dokument der Erstaufnahmeeinrichtung  eine 
Aufenthaltsgestattung ist, wird sie über das Sozialamt dem Bürgerbüro 
im Rathaus Waltrop der zuständigen Ausländerbehörde eingereicht zur 
Änderung des Aufenthaltsbereiches und der Adresse. Die 
Ausländerbehörde für Waltrop ist beim Kreis Recklinghausen im 
Kreishaus, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen.  

 
• Wenn das Dokument der Erstaufnahmeeinrichtung eine BÜMA                  

(Bescheinigung über Meldung als Asylsuchender) ist, müssen 
Passfotos gemacht werden (Fotostudio Abgeblitzt, Taeglichsbeckstraße/ 
Lehmstraße  Tel. 02309 /572461, Termin vereinbaren!) und beim 
Bürgerbüro eine Aufenthaltsgestattung beantragt werden. Die Ausstellung 
dauert etwa drei Wochen, muss dann wieder im Bürgerbüro abgeholt 
werden, man erhält keine Benachrichtigung, also Termin selbst 
nachhalten. 

 
8. Gesundheitszustand abfragen (ist ein Arztbesuch erforderlich?) 

 
9. Bei Fragen zum weiteren Ablauf des Asylverfahrens:  „Hinweise für 

Asylsuchende“ in mehreren Sprachen findet man in der Dropbox. 
 

 
 
10.    Ist ausreichend Kleidung vorhanden?  

              Wenn nicht:  



• Besuch der Kleiderkammer im Waldstadion (Di 12.00 -14.00 Uhr, Fr 
17.00 – 19.00 Uhr), Infos in der Dropbox.  

• Kinderkleidung auch im Caritas-Laden, Dortmunder Straße, 
Öffnungszeiten siehe unter „ Einkaufen“ 

• Diakonie Datteln, Südring 280, Datteln 
Mo-Fr: 9.00 bis 17.00 Uhr, Sa 9.00 bis 13.00 Uhr 

• Tafel Datteln, Öffnungszeiten siehe unter „ Einkaufen“ 
 

11.    Ist der erste Einkauf (mit dem Hausmeister) getätigt worden? Sind 
Lebensmittel genügend vorhanden? Evtl. Begleitung eines ersten Einkaufs 
durch EA. 

 
12.     Post: 

• Wie bekomme ich meine Post? Post wird üblicherweise im 
Eingangsbereich oder Briefkasten abgelegt und ist für jeden 
zugänglich. 

• Auf welche Briefe muss ich besonders achten? (z.B. Gelbe Briefe vom 
BAMF). Bei Unterbringung in Privatwohnung unbedingt sofort den 
Briefkasten beschriften und die Adressmitteilung an das BAMF senden! 

 
 
Alltag 

 
Ansprechpartner, Ämter: 

 
Hausanschrift: 
Stadtverwaltung Waltrop 
Münsterstr.1 
45731 Waltrop 
Kontakt: 
Tel.: 0 23 09 930-355 (Vermittlung)  
Fax: 0 23 09 930-358 
E-Mail: buergerbuero@waltrop.de 
 
Sprechzeiten Bürgerbüro:  
Montag:  09.00 - 12:00 Uhr + 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag:  09.00 - 12:00 Uhr + 14:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch:  09.00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag:   08.00 – 12.00 Uhr + 14.00 – 18.00 Uhr  

Freitag:  09.00 - 12:00 Uhr 

Jeder 1.Samstag im Monat: 09.00 – 12.00 Uhr 

Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Absprache möglich.  
 

Zuständigkeit des Bürgerbüros 



Für Flüchtlinge und Migranten werden von der Stadt Waltrop im Bürgerbüro  Anträge 
ausgegeben, entgegengenommen und an das Kreisausländeramt weitergeleitet, 
Bescheide und Meldebestätigung ausgegeben 
 

• Meldeangelegenheiten - hier muss sich der Flüchtling nach Zuweisung nach 
Waltrop anmelden und erhält eine Meldebestätigung. Diese 
Meldebestätigung sollte immer mit dem Pass zusammen mitgeführt werden. 

 
• Aufenthaltsgestattungen – werden hier beantragt und abgeholt (Duldung, 

Aufenthaltsbescheinigungen usw. werden vom Kreisausländeramt bearbeitet 
und ausgestellt). Nach Bearbeitung werden die Papiere wie Pässe, Duldung, 
Aufenthaltsgenehmigungen wieder an das Rathaus Waltrop zurückgeschickt 
und müssen hier abgeholt werden. Hier wird die Verlängerung des 
Aufenthalts, des Passes, der Duldung beantragt. 

 
Einwohnermeldeamt und Passangelegenheiten: 

• An -, Ab - und Ummeldung des Wohnsitzes 
• Beantragen von Führungszeugnissen 
• Beantragen von Kinderreisepässen, Personalausweisen und Reisepässen 
• Lebens-/Aufenthaltsbescheinigungen sowie sonstige Bescheinigungen über 

Meldezeiten 
Sonstiges 

• Fundsachen = wenn ich etwas gefunden oder verloren habe 

• Ausgabe von Vordrucken und Formularen anderer Behörden 

• Auskünfte über Standort, Zuständigkeiten und Sprechzeiten öffentlicher 
Einrichtungen in Waltrop 
 

• Annahme von Anträgen 
 

• Beglaubigungen von Zeugnissen, Führerschein usw. 
 

Sprechzeiten Sozialamt 
 
Mo, Di, Do von 09.00 -12.00 Uhr, Telefonische Auskünfte und Termine auch 
donnerstags nachmittags und freitags vormittags möglich. 
 
Ansprechpartner Neubau 1. Etage 
 

• Fachgruppenleitung Herr Riethmann, michael.riethmann @waltrop.de 
Tel 930 218 

 
           Leistungsgewährung, Krankenbehandlungsscheine 
 

• Frau Tschunko,  Tel. 930 323, sabine.tschunko@waltrop.de 
• Frau Neuendorf , Tel. 930 328, melanie.neuendorf@waltrop.de,  
• Herr Tokolak Tel. 930 323 



 
 

Sozialarbeiterin 
 

• Frau Welzel, Zimmer 22, Rathaus  
Tel. 930 256, Fax 930 307, mobil 0151 4022 6787, lina.welzel@waltrop.de 

 
 

Ausländerbehörde  
 
 

Kreis 
Recklinghausen 

Kurt – Schuhmacher – 
Allee 1 

45657 Recklinghausen 
Tel.: 02361 535320 

   Öffnungszeiten 
Mo, Di, Do 

08:30 – 12:00 Uhr 
13:15 – 16:00 Uhr 
Fr 08:30 – 12:00 

 

 
 

 
 
Weiterbildung und Schulungen 
 

 
Volkshochschule 

Datteln 
Öffnungszeiten: 

Mo – Mi 08:30 – 12:00 + 
14:00 – 16:00 Uhr 
Do 8:30 - 12:00 + 

14:00 - 17:00  
Fr 8:30 - 12:00 

geschlossen: Herbst-, 
Weihnachts-, Osterferien 

sowie 1. Hälfte der 
Sommerferien 

Ansprechpartne
r 

in allen 
Weiterbildungs- 

fragen 

Kolpingstraße 
1 (Stadthalle) 
45711 Datteln 
(02363) 107-425 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Welche Möglichkeiten zum Deutschlernen stehen zur Verfügung? 
 

1. Asylsuchende und Geduldete haben keine Berechtigung zur Teilnahme an 
Integrationskursen. Diese sind Personen mit einem gesicherten 
Aufenthaltstitel vorbehalten. Eine Teilnahme ist möglich, wenn es 1. einen 
freien Platz und 2. eine Kostenübernahme durch die Person selbst oder Dritte 
gibt.  

 
2. Die Volkshochschule Datteln bietet Abendkurse an, 2x pro Woche. Bei 

Vorlage des Sozialhilfebescheids reduziert sich die Kursgebühr für ein 
Halbjahr um 50%. Es sind aktuell 27,00 Euro zu zahlen für 30 Termine (60 
Ustd.). das Deutschbuch muss selbst beschafft werden (ca. 13,00 Euro) und 
reicht für 2 - 3 Halbjahre. 

 
 



3. Über die Flüchtlingshilfe Waltrop ist ein Deutsch- Vorkurs organisiert. 
Kostenfrei. 3 bis 4x in der Woche in der VHS. Nach Ankunft in Waltrop ist eine 
Aufnahme auf die Warteliste möglich, Ansprechpartnerin Maria Gaida-Greger. 

 
 
Wie legt man ein Girokonto an? 
 
Eröffnung von Girokonten bei der Sparkasse Vest Recklinghausen für Asylbewerber 
und Geduldete: 
 
Gemäß der internen Dienstanweisung Nr. 02.40.05 in Verbindung mit Nr. 02.40.03 
der Sparkasse Vest ist es für Asylbewerber und Geduldete grundsätzlich möglich, ein 
Girokonto bei der Sparkasse Vest eröffnen.  
 
Dazu muss eine Aufenthaltsgestattung gem. § 63 Asylverfahrensgesetz oder ein 
Ausweisersatz im Sinne des § 48 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz zur Legitimation und eine 
aktuelle Meldebescheinigung vorgelegt werden. Als vorgenannter Ausweisersatz gilt 
eine Bescheinigung über einen Aufenthaltstitel oder die Aussetzung der 
Abschiebung. Der Ausweisersatz muss die Angaben zur Person, ein Lichtbild und die 
Bezeichnung „Ausweisersatz“ enthalten. 
 
Die Aufenthaltsgestattung und Meldebescheinigung werden bei der 
Sparkassenhauptstelle kopiert und ein Termin zur Kontoeröffnung vergeben  
(evtl. Dolmetscher mitnehmen). 
 
In einem Rundschreiben an alle zuständigen MitarbeiterInnen der Sparkasse wurde 
zudem am 10. Februar 2015 mitgeteilt, dass es für Asylsuchende einfacher werden 
soll, ein Konto zu eröffnen. In diesem Schreiben heißt es, dass Asylbewerber bisher 
nur dann Konten eröffnen konnten, wenn für die erforderliche Legitimation 
Legitimationspapiere gemäß der Dienstanweisung 02.40.05 vorgelegt werden. Der 
Gesetzgeber ist dabei, die möglichen Legitimationspapiere zu überarbeiten. Für die 
Übergangszeit bis zu den entsprechenden Gesetzesänderungen kann ab sofort auch 
die "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" (BÜMA) akzeptiert werden. 
Das Lichtbild muss zwingend vorhanden sein. 

Sofern es bei einer Kontoeröffnung Probleme geben sollte, kann man sich an Herrn 
Olaf Blomberg, Vorstandsstab der Sparkasse Vest, wenden. Herr Blomberg hat 
Herrn Michael Groß MdB zugesagt,  sich einzuschalten, wenn es Probleme gibt. Herr 
Blomberg ist unter der Telefonnummer (02361) 2051210 erreichbar.  

Einkaufen 

Wo sind günstige Einkaufsgelegenheiten?  
 

• Caritas Laden: 
 

Jeden ersten Donnerstag eines Monats 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr und  jeden 
dritten Freitag eines Monats von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 
 



Anmeldung: Mit Aufenthaltsgestattung/BÜMA und aktuellem 
Leistungsbescheid des Sozialamtes zu den Öffnungszeiten hingehen, dann 
erhält man einen Ausweis, der zum Einkaufen berechtigt. 
 
Im Angebot: Haltbare Lebensmittel und Brot, Kinderkleidung, Haushaltsartikel, 
Bücher, Spiele für kleines Geld. 
 

• Tafel in Datteln 
 

Caritasverband Datteln Öffnungszeiten: Di 9:00 – 13:30 + Do 14:00 – 18:30 
-Dattelner Tafel- 
Kirchstraße 29    Projektleitung: Ursula Kuchta 
45711 Datteln     02363/357024 

 tafel@caritas-datteln.de 
 

Wie meldet man sich bei der Tafel in Datteln an?  
Mit dem Caritas-Ausweis ( siehe oben) oder direkt bei der Tafel: 

 
Informationen zur Anmeldung bei der Dattelner Tafel  
Die Dattelner Tafel ist eine Einrichtung des Caritasverbandes Datteln e.V. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen geben Lebensmittel kurz vor Ablauf der 
Haltbarkeit sowie Kleidung, Haushaltswaren und Spielzeug an nachweislich 
bedürftige Menschen ab. Zudem können Bedürftige nach Absprache eine 
kostenlose Erstausstattung erhalten. Außerdem ist es – nach Vorlage der 
Materiallisten der Schulen – möglich kostenlos Schulmaterial  zu erhalten, 
solange der Vorrat reicht. 
Eine hauptamtliche Diplom-Sozialarbeiterin steht zur Sozialberatung zur 
Verfügung. 

 
Um in der Dattelner Tafel einkaufen zu können, bedarf es eines Nachweises 
der Bedürftigkeit. Dieser Nachweis wird in Zusammenarbeit mit der Tafel 
individuell ausgeben. 

 
Mit diesem Berechtigungsschein und einem geeigneten Dokument, mit dem 
die Betreffenden  ihre Identität nachweisen können, können sie sich bei der 
Tafel vorstellen. Dort erhalten sie dann einen für zunächst ein Jahr gültigen 
Mitgliedsausweis, mit dem sie einkaufen können. 

 
Die Kommunikation bei der Vorstellung ist in aller Regel gesichert, da die 
Gespräche nicht nur in Englisch, sondern auch in verschiedenen anderen 
Sprachen geführt werden können, weil mittlerweile auch Ehrenamtliche mit 
verschiedenen Ursprungsnationalitäten dort tätig sind. 

 
 
• Kleiderkammer im Waldstadion 
 

Dienstags 12.00 bis 14.00 Uhr 
Freitags 17.00 bis 19.00 Uhr 
Ansprechpartnerin Nicole Harkötter 

 
 



 
Wo darf ich mich aufhalten? 
 

Der Aufenthalt ist für Asylgestattete in den ersten drei Monaten auf  NRW 
beschränkt, danach im ganzen Bundesgebiet  erlaubt.  
 
Die Wohnsitznahme und der gewöhnliche Aufenthalt ist jedoch auf die 
zugewiesene Kommune beschränkt. D.h. ein Umzug ist während der Dauer 
des Asylverfahrens nur in begründeten Fällen auf Antrag bei und mit 
Genehmigung der Kreisausländerbehörde möglich, Besuche/Fahrten 
außerhalb der Kommune sind während des Tages erlaubt. Mehrtägige 
Abwesenheit sollte dem Sozialamt angezeigt werden. 
 
Das Sozialamt kann unentschuldigtes Wegbleiben durch Kürzungen bis hin zu 
Streichung des Leistungsbezuges sanktionieren.  

 
Gemeinnützige Arbeit 
 

Je nach Kommune besteht im Asylbewerberleistungsbezug die Verpflichtung 
zu gemeinnütziger Arbeit. In Waltrop kann freiwillig nach Absprache mit dem 
Hausmeister freiwillige Arbeit geleistet werden.  

  
Im Krankheitsfalle muss eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht 
werden. Bei absehbar längerer  Verhinderung durch z.B. chronische 
Krankheiten/Verletzungen, ist ein ärztliches Attest erforderlich. Anderweitige 
Verhinderungen (z.B. Behördenbesuche, Sprachkursteilnahme etc.) müssen 
ebenso schriftlich nachgewiesen werden.  

 
Wie wird sie entlohnt? - 1,10 Euro/Stunde 

 
 
Krankenversicherung 
 

1. Die Versicherung erfolgt in den ersten 15 Monaten über das Sozialamt, 
nicht über eine Krankenkasse. Daher muss quartalsweise eine 
Bescheinigung des Sozialamtes ausgestellt und in der Hausarztpraxis / 
Zahnarztpraxis vorgelegt werden. Nach 15 Monaten in Deutschland das 
Sozialamt ansprechen, damit eine Krankenversicherung abgeschlossen 
werden kann. 

 
2. Bei Weiterleitung an Fachärzte ist auch diese Behandlung neu 

genehmigungspflichtig. Das Sozialamt kann zur Beurteilung der 
Notwendigkeit ein amtsärztliches Gutachten anfordern. 

 
3. Prinzipiell werden nur akute Beschwerden behandelt. Bei chronischen 

Beschwerden, die bereits vor der Einreise bestanden, besteht nur ein 
Anspruch auf Schmerzlinderung.  

 



4. Vorsorgeuntersuchungen während einer Schwangerschaft sowie 
Geburtsnachsorge müssen genehmigt werden. Es besteht ein Anspruch 
auf die Erstausstattung des Neugeborenen (Antrag stellen!) 

 
5. Vorsorgeuntersuchungen für Kinder gehören zum Leistungsumfang. 

 
 
 
Kindergarten/Schule 
 

1. Ein Anspruch auf einen Kindergartenplatz besteht. Bei ungenügender 
Kapazität Aufnahme auf eine Warteliste. Zuständigkeit: Sozialamt, Frau 
Welzel.  

 
2. Es gilt die Schulpflicht für alle Kinder. Bis zur vierten Klasse werden die 

Waltroper Grundschulen besucht. 
 

3. Eine schulische Ausbildung für Jugendliche ist genehmigungsfrei. Die 
Paulus- Canisius- Schule in Recklinghausen hat ein spezielles Angebot mit  
internationalen Orientierungsklassen für Schüler ab der 5. Klasse.  
Zuständigkeit: Sozialamt Frau Welzel + Schulverwaltungsamt. Die Eltern 
erhalten eien Einladung zur Anmeldung über Frau Welzel. Die 
Ehrenamtlichen begleiten zur Anmeldung. Das Angebot endet mit dem 18. 
Lebensjahr.  

 
Danach bietet z.B. REinit  in Recklinghausen, besonders begleitete 
Hauptschulabschlussklassen an. Es können jedoch auch Berufskollegs 
besucht werden.  

 
4. Über das Bildungs- und Teilhabepaket (BUT), können lern- unterstützende 

Anträge gestellt werden. Ebenso kann dort die Finanzierung der Teilnahme 
bspw. in Sportvereinen usw. beantragt werden.  

 
5. Für erwachsene Personen sind schulische Qualifizierungs- und 

Ausbildungsformen theoretisch ebenso erlaubt, jedoch besteht dort kaum  
ein Angebot ohne ausreichende Sprachkenntnisse 

 
Ansprechpartner 

 
o ab Grundschule bis 14 Jahre: 

 
Gemeinschaftshauptschule Paulus-Canisius 
Canisiusstr. 6 
45665 Recklinghausen 
Telefon: 02361-90439-0 
Telefax:  02361-90439-18 

 
Schulleitung: Frau Otto 
Sekretärin: Frau Preckel 
Telefon: 02361-904390 
Email: email@paulus.schulen-re.de 



 
o ab 14 Jahre bis 18 Jahre: 

 
IOK 
Internationale Orientierungsklassen 
GHS Paulus-Canisius 
Max-Born-Berufskolleg 
Herwig-Blankertz-Berufskolleg 
Canisiusstr. 6 
45665 Recklinghausen 

  
Beratung und Anmeldung 
Dagmar Aumüller 
Tele./Fax.: 02361 72781 
iok-recklinghausen@live.de 

 
Förderschulen : 

 
Förderschule Oberwiese, Recklinghäuser Str. 201, Tel. 7 67 39  

 
 
Einschulungsuntersuchung 

 
Um eingeschult zu werden, muss eine Untersuchung beim Gesundheitsamt 
erfolgen. Dazu muss die Schulbescheinigung der Schulen mit einem Gesuch 
auf Seiteneinsteiger beim Gesundheitsamt mit der Bitte um einen Termin 
eingereicht werden. 

 
 

Schokoticket 
 
Wo beantrage ich das Schokoticket, um zu den Schulen außerhalb von 
Waltrop zu kommen? 

 
In der Regel wird dieses von der Schule beantragt. Sollte es einmal schnell 
gehen müssen, kann auch persönlich zur Stadt und zur Vestischen gefahren 
werden. 

 
      Ansprechpartner: 
 

Stadt Recklinghausen 
Friedrich-Ebert-Str. 40 
45659 Recklinghausen 
Telefon: 02361-501832 
Ansprechpartnerin: Frau Schauer 
e-mail: Sabine.schauer@recklinghausen.de 



 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8 bis 13 Uhr  
Donnerstag 8 bis 18 Uhr 

 
Vestische Strassenbahnen GmbH (VRR)  
Westerholter Str. 550  
45701 Herten 
Telefon: 02366-186417 

 
Öffnungszeiten: 
Montag- Donnerstag 09:00 Uhr- 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 15:00 Uhr 
Freitag 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 
 

Achtung: ohne Girokonto kein Schokoticket. Wenn kein Konto vorhanden ist, 
Sozialticket ( siehe unter „ Bus“) kaufen und am Ende des Monats beim Sozialamt 
zur Kostenerstattung einreichen! 

 
 
Sprachkurse für Erwachsene  
 
Asylsuchende und Geduldete haben keine Berechtigung zur Teilnahme an 
Integrationskursen. Diese sind Personen mit einem gesicherten Aufenthaltstitel 
vorbehalten. Eine Teilnahme ist möglich, wenn es  
 

• einen freien Platz  
• eine Kostenübernahme durch die Person selbst oder Dritte gibt.  

 
Nach einer Wartezeit ab 3 Monaten für Asylgestattete und 9 Monaten für 
Geduldete ist eine Teilnahme an sog. Deutsch plus - Kursen möglich. Diese 
werden vom BAMF finanziert und auch dort jeweils beantragt. Das „plus“ steht für 
eine Berufsorientierung am Ende des Sprachteils in Form eines Praktikums.  

 
Achtung: Asylgestattete können problemlos ins Praktikum. Für geduldete 
Personen müssen die Praktika von der Ausländerbehörde genehmigt werden. 
Einige Personen mit Duldung unterliegen jedoch einem Arbeitsverbot, wozu auch 
das Praktikumsverbot  gehört. In diesen Fällen erhält der Sprachkursträger keine 
Kostenübernahme durch das BAMF, sprich: Eine Teilnahme an Deutsch plus 
entfällt, da der Kurs von  potenziellen  Teilnehmenden nicht zu Ende gebracht 
werden kann.  

 
 

Erwerbstätigkeit 
 

• Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist grundsätzlich erst 3 Monate nach 
Einreise erlaubt.  

 
• Jede Tätigkeit muss der Ausländerbehörde angezeigt, bzw. dort beantragt 

werden. 
 



• Nach den 15 Monaten kann jede Tätigkeit angenommen werden, jedoch 
muss auch hier ein Stellenangebot bei der Ausländerbehörde eingereicht 
werden und zur Überprüfung an die Bundesagentur für Arbeit weitergeleitet. 
Die Arbeitserlaubnis kann jetzt jedoch nur verwährt werden wenn gesetzliche 
Bestimmungen (z.B. Mindestlohn) nicht eingehalten werden oder der 
Flüchtling seinen Mitwirkungspflichten bei Ausreisepflicht nicht 
nachgekommen ist. 

 
• Bis 4 Jahre ab Einreise unterliegen Personen mit Duldung oder Gestattung 

dem Nachrang. Danach kann jede Tätigkeit angenommen werden, ohne die 
Ausländerbehörde zu informieren. Dies bedeutet, dass die Bundesagentur für 
Arbeit bei einem Stellenangebot prüft, ob ein Deutscher, ein EU-Bürger oder 
ein bleibeberechtigter Ausländer für diese Stelle zur Verfügung steht.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unterwegs: Busfahrten in Waltrop und Umkreis   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         
 
 
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
       
4er Ticket    Preisstufe A         9,60 € 
 
4er Ticket    Preisstufe B       19,60€ 
 
Sozialticket     30,90€ 
 
Info zum Sozialticket: 
Das Sozialticket heißt "Mein Ticket" und gilt für den gesamten Bereich 
Recklinghausen. 
1.  ein Berechtigtenausweis in einer Kunststoffhülle vom Bürgerbüro holen. 
2.  Monatswertmarke kaufen im KIOSK AM RATHAUS 
 
Weitere Infos auf www.vestische.de 

Recklinghausen 
 

Preisstufe B 
 

5,50 € 

Waltrop 
 

Preisstufe A 
 

2,60 € 

Datteln 
 
       Preisstufe A 
 
           2,60 € 

 

Oer-
Erkenschwick 
 
   Preisstufe A 
 
 2,60 € 

 
Castrop- Rauxel 

 
Preisstufe B 

 
5,50 € 

 
 

 
Dortmund 

 
Preisstufe B 

 
5,50 € 



Ärzte 

Ein Ärzteverzeichnis befindet sich in der dropbox unter „ Medizinisches“ 
 
      
Krankenhäuser 
 
St. Vincenz Krankenhaus   
Rottstraße 11   
45711 Datteln    
(02363) 1080 

Vestische Kinder und Jugendklinik Datteln 

Dr. - Friedrich- Steiner- Str. 5  

45711 Datteln (02363) 975-0 

HIV Ambulanz 

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 
der Ruhr-Universität Bochum 
St. Josef-Hospital 
Gudrunstraße 56 
44791 Bochum 
 
Ambulante Terminvergabe 
Kassenärztliche Terminvergabe 
Telefonzentrale: 0234/509-0 
 

Ärztlicher Notdienst 

Die in Waltrop niedergelassenen Ärzte versehen abwechselnd an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen sowie Mittwochnachmittags den sog. Notfalldienst. Der ärztliche 
Notdienst ist unter der Nummer 116 117 erreichbar. Sprechstunden: 10 – 12 Uhr und 
16 – 18 Uhr im St. Vincenz Krankenhaus, Rottstr. 11, 45711 Datteln 

An allen anderen Tagen übernimmt jeder Hausarzt außerhalb der Praxiszeiten 
seinen Notdienst selbst und muss unter der jeweiligen Praxisnummer angerufen 
werden. 

Zahnärztlicher Notdienst 

02309/782110 für Datteln und Waltrop 

02361/ 483011  für Kreis Re. 

 



Melden eines Notfalles  Notruf 112 

• Bei einer schweren lebensbedrohenden Krankheit oder einem 
lebensgefährlichen Unfall  

 

• Bei Stromausfall in der Unterkunft 

Apotheken-Notdienst     

 Auskunft unter Kurzwahl 22 833  

Für den Fall, dass für den betroffenen Patienten keine Kostenübernahme gegeben 
ist und sich kein Arzt findet, der eine kostenlose Behandlung vornimmt, kann diese 
über die  

Malteser Migranten Medizin übernommen werden. 
 
Kontaktdaten: 
Dr. Gabriele von Schlierstaedt 
 
sprechstunde@malteser-muenster.de 
Di 10:00 – 14.00 
 
www.malteser-migranten-medizin.de 
 

 
Sozial psychologischer Dienst 

 
Dr. Dipl. Psych. 

Günter W. 
Schönhauser 
Frau Giese 

Dipl. Sozialarbeiterin 

Heibeckstraße 3 
45711 Datteln 

 
 

Beratungsstelle Waltrop 
Donnerstags in d. Regel 13:30 – 

14:30 Uhr  im DRK Haus,  
Im Sauerfeld 6 

(02363) 
372907600 

Tel. Sprechstunde 
Mo – Fr 

08:30 -  09:30 Uhr 
 

(02363) 
37297618 

 

 
 

Amtsärtzlicher Dienst 
 

Frau Krenz Kurt – Schumacher – 
Allee 1 

Recklinghausen 
Öffnungszeiten 

Mo – Do 
08:00 – 12:00  und 13:15 -

16:00 Uhr 
Fr. 08:30 – 12:00 Uhr 

 

(02361) 533541  

 
 
 
 



Gewalt gegen Frauen und Kinder 
 

Polizei Notruf  110  

Frauenhaus 
Datteln 

 
 

Ansprechpartner 
für alle Städte 

(02363) 
61883 

 

 
 
 

 
Wo finde ich Hilfe und Beratung, wenn ich schwanger bin? 
 
Sozialdienst katholischer Frauen  
Tigg 3,  Datteln; Tel: 02363/910099  
 
 
 
Für den Notfall: Wo kann ich anrufen?  
 
Polizei      110 
Feuerwehr/ Rettungswagen    112  
Telefonseelsorge ( kostenloser Anruf )  0800- 1110111 
Frauenhaus Datteln      02363/ 61883  
Suchtberatung Datteln   02363/ 565030  
 
 
 
Wo treffen sich die Religionsgemeinschaften? 
 

• Ev. Kirchengemeinde, Im Sauerfeld 2 Tel. 921201 
 

• Kath. Pfarrei St. Peter, Bissenkamp 20, Tel. 97050 ( mit den Bezirken St. 
Marien und St. Ludgerus) 

 
• Neuapostolische Kirche, Zillestr. 16, 45731 Waltrop 

 
• Diyanet Türkisch Islamischer Kulturverein, Sydowstr. 45, 45731 Waltrop  

Tel. 72670 
 

• Koptisch-Orthodoxe Gemeinde, Buderusstr. 46, 59427 Unna (bei Dortmund) 
Tel. 0172 142 1227 (Vater Tawadros) 
www.stantonius-kroeffelbach.de/koptisch-orthodoxe-gemeinden-in-
deutschland/154-dortmund-kirche.html 

 
• Russische Gemeinde der heiligen Boris und Gleb, Horneburger Straße 58 ,      

Datteln  
http://www.borisogleb.de 
 

 
 



Übergang vom Sozialamt zum Jobcenter 
 
Voraussetzung: Bescheid vom BAMF „anerkannt“ erhalten.  
 

• Bankkonto eröffnen (Aufenthaltsgestattung und Meldebescheinigung 
mitnehmen) 

• Biometrische Passfotos machen lassen (2x für Ausl.-Behörde, 1x für  
Krankenkasse) 

• Mitgliedschaft bei Krankenkasse beantragen inkl.       
Sozialversicherungsnummer 

 

Jobcenter Kreisausländerbehörde 
Ersten Termin mit Jobcenter 
vereinbaren.  
Mitbringen: 
Bescheid vom BAMF über 
Anerkennung. 
Es wird das Antragsformular auf 
Leistungen nach dem SGB II 
ausgehändigt. Ebenso kann man schon 
die Kriterien zur Größe und Mietkosten 
für eine Wohnung erfragen. (Infoblatt 
und Formular „Wohnungsangebot“ 
geben lassen.) 
Ein neuer Termin zur Abgabe des 
Antrags wird mit der 
Leistungsabteilung verabredet. 
Der zuständige Qualifizierungs-Berater 
wird benannt. Mit diesem wird direkt ein 
Beratungstermin ausgemacht (s. unten  
berufliche Beratung) 
Termin Leistungsabteilung: 
Abgabe des Antrags.   
Mitbringen:  
Bankverbindung, letzten 
Leistungsnachweis über AsylbLG,  
Mitgliedsbescheinigung der 
Krankenkasse, 
Rentenversicherungsnummer,  
Termin Berufliche Beratung   
Die Verpflichtung der 
Kreisausländerbehörde zum 
Integrationskurs vorzeigen  
Adressen für die Anmeldung zum 
Integrationskurs werden ausgehändigt 
(s. unten).  
Eine schriftliche Vereinbarung mit 
Jobcenter wird gegenseitig 
abgeschlossen und mit 
Gültigkeitsdatum unterschrieben. 

Sie teilt unaufgefordert einen Termin mit. 
Bei diesem Termin wird der EAT = 
Elektronischer Aufenthaltstitel und, wenn 
kein Heimatpass vorhanden, der deutsche 
Reiseausweis beantragt.  
Mitbringen:  
2x Passfoto und Aufenthaltsgestattung 
mitnehmen 
Aufenthaltsgestattung wird einbehalten, 
dafür bekommt man eine 
Fiktionsbescheinigung (mit der man kein 
Konto eröffnen kann!) 
 
Per Post die Mitteilung „Pass ist fertig“ 
 
Termin zur Abholung vereinbaren 
(telefonisch) 
 
 
Die Verpflichtung zur Aufnahme eines 
Integrationskurses wird zugeschickt.  
Die Anmeldebestätigung hierzu muss bis 
zu einem bestimmten Termin vorgelegt 
werden. (s. unten) 



 
 
Anbieter für den Integrationskurs aussuchen, tel.Termin zur Vorsprache machen. 
Zum Termin die Verpflichtungserklärung der Kreisausländerbehörde mitnehmen. 
Anmeldebestätigung geben lassen und zur Kreisausländerbehörde schicken. 
Bei Vorlage des Leistungsbescheides des Jobcenters wird die Kostenübernahme 
des Eigenanteils von 120 € beantragt durch den Kursanbieter. 
 
 
 
 
Wohnung suchen        
WICHTIG: Keinen Mietvertrag unterschreiben!  
 

• Merkblatt „Job-Center Wohnungswechsel“ ( siehe unten) beachten 
 
• Formular „Wohnungsangebot“ ausfüllen lassen und dem Jobcenter der 

derzeitigen Kommune vorlegen zur Zustimmung.  Diese Zustimmung ist 
bindend auch für eine andere Stadt. 

 
• Erst dann den Mietvertrag unterschreiben. 

 
• Mit dem Mietvertrag zum Jobcenter der Stadt gehen, in der sich die Wohnung 

befindet. 
 

• Eventuelle Kaution wird vom Jobcenter übernommen, wird aber in Raten von 
der monatlichen Leistung abgezogen (Abtretungserklärung). 

• Das Jobcenter überweist auf Anfrage die Miete direkt an den Vermieter. 
 

• Zuschüsse für Renovierung und Ersteinrichtung beantragen. 
 

• Andere Stadt:  Leistungsantrag neu stellen! 
 

• Stromanbieter suchen!  Online-Verträge sind günstiger als klassische 
Verträge. Auf realistische monatliche Abschlagsbeträge achten! 

 
• Beim Einwohnermeldeamt den Umzug melden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage Merkblatt Jobcenter 



 


